
  
 
Klare Position des Tourismusverbandes Schleswig-Holstein  
zur Klage der Nordkirchen gegen die Bäderverordnung 
 
 
Der Tourismusverband Schleswig-Holstein (TVSH) bedauert, dass die Kirchen den bereits im 
Jahre 2005 und 2008 mit der neuen Bäderverordnung bestätigten gemeinsam erarbeiteten 
Kompromiss zur Sonntagsöffnung in ausgewählten Tourismusorten nicht weiter akzeptieren und 
die Klage vor dem Oberverwaltungsgericht Schleswig aktivieren. „Wir sind enttäuscht, dass die 
aus unserer Sicht konstruktiven und intensiven Gespräche mit den Vertretern der Kirchen zu 
keiner gemeinsamen Lösung geführt haben“, so Volker Popp, Vorsitzender des TVSH. 
 
Angesichts der großen Bedeutung, die der Tourismus für die Wirtschaftskraft und Arbeitsplatzsi-
tuation des Landes hat, würde eine Einschränkung der bestehenden und bewährten Regelung 
gravierende Folgen haben. Volker Popp: „Die bestehende Bäderverordnung ist in den Orten 
bewährte Praxis und war auch immer Ausdruck des guten partnerschaftlichen Verhältnis zwi-
schen Tourismusakteuren und Kirchen. Dies Verhältnis könnte nun stark belastet werden. Das 
bedauern wir sehr.“ 
 
Von den 189 anerkannten Kur- und Erholungsorten in Schleswig-Holstein können weniger als 
die Hälfte von der Bäderverordnung Gebrauch machen. Bezogen auf alle Gemeinden in 
Schleswig-Holstein sind dies weit unter 10% aller Gemeinden. „Damit wird deutlich, dass in 
Schleswig-Holstein nur sehr moderat von der Regelung Gebrauch gemacht wird. Mit dieser von 
den Tourismusakteuren mitgetragenen bewussten Beschränkung haben wir von jeher unsere 
Verantwortung für den Schutz des Sonntags dokumentiert“, kommentiert Volker Popp das von 
den Kirchen angezweifelte Regel-Ausnahmeverhältnis. 
 
Der TVSH begrüßt die derzeit bestehende Bäderverordnung und geht davon aus, dass die be-
stehende Regelung Bestand haben wird, zumal diese im Vergleich zu der Regelung in Meck-
lenburg-Vorpommern schon immer restriktiver formuliert wurde. Mit Rücksicht auf die Kirchen 
wurde in der Vergangenheit auch von der Formulierung weiter gehender Forderungen abgese-
hen.  
 
Der TVSH betont, dass die Tourismusorte den Kirchen in der Vergangenheit größtmögliche 
Unterstützung zuteil werden ließen. Dies bezog sich auf die Unterstützung von Kirchenveran-
staltungen, die Darstellung der Kirchen als kulturelles Gut in den Prospekten und nicht zuletzt 
die Rücksichtnahme auf die Kirchgangszeiten bei der Planung eigener Veranstaltungen. Dies 
möchte man auch für die Zukunft gerne zusichern und darüber hinaus den Orten auch weiter-
hin empfehlen, keine konkurrierenden Veranstaltungen zu Gottesdienstzeiten durchzuführen. 
Diese geübte Zusammenarbeit wird jedoch nun durch die Entscheidung der Nordkirchen auf 
eine harte Probe gestellt. 
 



 
Hintergrund: 

 
 

Tourismusentwicklung in Schleswig-Holstein 
 

• Der Tourismus ist in Schleswig-Holstein einer der wichtigsten Wirtschaftszweige. Er 
trägt in hohem Maße zu Einkommen und Beschäftigung bei und generiert auch in Han-
del, Dienstleistung, bei Verkehrsunternehmen und nachgelagerten Unternehmen, z.B. 
der Baubranche, direkt oder indirekt Umsätze. Aus dem Übernachtungsaufkommen re-
sultieren 4,1 Mrd. Euro Umsatz. Hinzu kommen die Tagesreisen, die mit einem Umsatz 
von 3,4 Md. Euro eine immense Bedeutung für Einkommen und Beschäftigung in 
Schleswig-Holstein haben. Gerade beim Tagestourismus spielt das Einkaufen als Rei-
semotiv eine große Rolle. Insgesamt beziehen rund 170.000 Personen aus dem Tou-
rismus ihr Einkommen. 

• Der Tourismus in Schleswig-Holstein muss sich in einem dynamischen Wettbewerbs-
umfeld behaupten. Neue Destinationen drängen mit hohen Investitionen in den Markt 
und erhöhten in Kombination mit Low-Fare-Angeboten im Flugbereich den Wettbe-
werbsdruck. 

 
Generelle Anmerkungen zum Thema „Einkaufen und Tourismus“: 
 
• Der Einkaufsbummel gehört für die Urlauber in Schleswig-Holstein nach dem Badeer-

lebnis und Ausflügen in die Umgebung zu den ‚Top 3’ der Urlaubsaktivitäten.  
• Der allgemeine Trend im Tourismus geht zu häufigeren und kürzeren Reisen. Kurzrei-

sen finden zum Großteil am Wochenende statt, wobei diese Gästegruppe sehr aktiv 
und erlebnisorientiert ist. Dabei spielt das Motiv „Shopping“ eine tragende Rolle. 

• Die Ladenöffnungszeiten in Deutschland  sind ein echtes Handicap. Tagesgäste und 
Kurzurlauber sind vor allem am Wochenende unterwegs. Im benachbarten Ausland 
sind diese Regelungen wesentlich großzügiger. Dies führt nicht nur zu ausbleibenden 
Einkaufstouristen, sondern – was wahrscheinlich noch schwerer wiegt – zu Kaufkraft-
abflüssen ins Ausland.  

• Eine erhebliche Zahl von Übernachtungs- und noch viel mehr Tagesreisen werden un-
ternommen, bei denen der Einkauf ein unmittelbarer Reiseanlass ist oder zumindest 
eine Hauptaktivität darstellt.  

• Der Einzelhandel erfüllt eine Ortsbild prägende Funktion: Attraktiv gestaltete Schau-
fenster und Läden sowie von Menschen bevölkerte Einkaufsstraßen und Fußgänger-
zonen haben eine wichtige atmosphärische Wirkung. Verschlossene Geschäfte wirken 
hingegen wenig einladend und können das Image eines Ortes negativ beeinflussen.  

• Gerade in der Nebensaison oder bei schlechtem Wetter ist das „Einkaufen“ eine zent-
rale Urlaubsaktivität. Nur mit attraktiven Angeboten kann die Tourismuswirtschaft die 
dringend notwendige Saisonverlängerung erreichen. 
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